
Abkürzungen:
AZG - Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 61/2007

LP-VO - Lenkprotokoll-Verordnung, BGBl. II Nr. 313/2017
KV -
BV - Betriebsvereinbarung

anzuwendender Kollektivvertrag

Lenkprotokoll mit oder ohne Ausnahmen
…Ja …Nein

Prüfschema C

Verlängerung der täglichen Normalarbeitszeit durch 
BV, auf Grundlage des KV, bei

überwiegender Arbeitsbereitschaft
und besonderen Erholungsmöglichkeiten 
gem. § 5a Abs. 1 AZG auf > 12 Stunden (max. 24 Stunden; bei 

unbedingt erforderlicher Arbeitsübergabe auf 
max. 24 Stunden 30 Minuten)

Pflicht zum Führen eines 
Lenkprotokolls ist gegeben
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Verlängerung der Tagesarbeitszeit durch KV oder BV bei 

erhöhtem Arbeitsbedarf 
und regelmäßiger Arbeitsbereitschaft 

gem. § 7 Abs. 3 AZG in erheblichem Umfang  
auf > 12 Stunden (max. 13 Stunden)

Verlängerung der Tagesarbeitszeit durch

Vor- und Abschlussarbeiten
gemäß § 8 AZG auf > 12 Stunden (max. 12 Std. 30 Min.), weil 
Vertretung durch anderen Arbeitnehmer nicht möglich 
und Heranziehung betriebsfremder Arbeitnehmer nicht 

zumutbar 

Verlängerung der Tagesarbeitszeit durch 

Bescheid des Arbeitsinspektorates
gem. § 7 Abs. 5 AZG auf > 12 Stunden wegen dringendem Bedürfnis 

sowie öffentlichem Interesse
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Der KV bzw. BV hat

zusätzliche Überstunden 
gemäß § 13b Abs. 2 AZG zugelassen.

(pro Woche max. 60 Stunden, in 17 bzw. 26 Wochen 
durchschnittlich max. 48 Stunden)
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Der KV bzw. BV hat 

zusätzliche Überstunden bei 
Arbeitsbereitschaft 

gemäß § 13b Abs. 3 AZG zugelassen.
(pro Woche max. 60 Stunden, in 17 bzw. 26 Wochen 
durchschnittlich max. 55 Stunden; Arbeitszeit über 

48 Stunden muss Arbeitsbereitschaft sein)
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